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Stadt Rockenhausen, Stadtteil Dörnbach – Bebauungsplan „Sondergebiet 
Photovoltaik Rockenhausen“  
Textliche Festsetzungen 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Pho-
tovoltaik“ festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Modultische), 

▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Batteriespei-
cher, Anlagen zur Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff aus erneuerbaren Ener-
gien, etc.), 

▪ Einfriedungen, 

▪ sowie Zufahrten und Wartungsflächen. 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,50 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die Modultischunterkante darf eine Mindesthöhe von 0,80 m nicht unter-
schreiten. Geringfügige Abweichungen sind zulässig. Bezugspunkt ist die auf den Boden proji-
zierte Fläche des Modultischs (Geländeoberfläche). 

Auf den nicht durch bauliche Anlagen überdeckten Flächen ist zwischen den Modultischreihen 
jeweils ein Mindestabstand von 4,00 m einzuhalten. Gemessen wird jeweils rechtwinklig zu den 
auf den Boden projizieren Modultischkanten. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche gem. § 16 Abs. 2 Nr.1 BauNVO ergibt sich aus 
der projizierten Fläche sämtlicher aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmo-
dule, den flächig gegründeten Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Neben-
anlagen. Als Bezugsfläche gilt die überbaubare Grundstücksfläche. 

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Notwendige Erschlie-
ßungswege sowie Zaunanlagen können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden.  

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Wirtschaftsweg“ im Bereich des im Plangebiet bestehenden Wirtschaftsweges festgesetzt. Für 
die Erschließung sind je Sondergebiet zwei Zufahrten mit je einer Breite von 7 m als private Er-
schließungsfläche zulässig. 

Auflösend bedingte Nutzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 und S. 2 BauGB) 

Die gemäß § 11 BauNVO festgesetzte Nutzung mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ ist bis 
zur Aufgabe der zulässigen Nutzung bis zum vollständigen Rückbau der baulichen Anlagen zu-
lässig. Das Vorhaben ist nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen. Bo-
denversiegelungen sind zu beseitigen. Die Baugenehmigungsbehörde soll die Einhaltung der 
Rückbauverpflichtung sicherstellen.  

Als Folgenutzung werden für den gesamten Geltungsbereich im Bereich der Sondergebietsflä-
chen „Flächen für die Landwirtschaft“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt. 
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Stadt Rockenhausen, Stadtteil Dörnbach – Bebauungsplan „Sondergebiet 
Photovoltaik Rockenhausen“  
Textliche Festsetzungen 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft; Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 b BauGB) 
M1 – Entwicklung und Pflege von Grünland im Bereich der PV-Anlage/Sondergebiet  
Die Fläche des Sondergebietes ist innerhalb der überbaubaren Fläche bis zur endgültigen Auf-
gabe der zulässigen Nutzung und dem vollständigen Rückbau der PV-Anlage als Grünland zu 
entwickeln und regelmäßig durch Mahd oder Schafbeweidung extensiv zu bewirtschaften bzw. 
zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind punktuelle Versiegelungen wie z.B. Rammfundamente 
der Modultische sowie notwendige Fundamente für Nebenanlagen wie Trafostationen, Wechsel-
richter, Zaunanlagen sowie Zuwegungen und für sonstige für Anpflanzungen vorgesehene Berei-
che. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig. 

Insektenfreundliche Leuchtmittel 

Zum Schutz der Insekten und Verringerung der Anlockwirkung und Lichtirritationen sind für eine 
evtl. erforderliche Straßen-, Wege- und Außenbeleuchtung insektenfreundliche Leuchtmittel mit 
geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen: Lichttemperatur max. 4.100 K) zu verwenden. Zudem 
sind zur nur solche Lampen zu verwenden, die eine Lichtabstrahlung nach oben verhindern (keine 
Kugelleuchten, o.Ä.).   

Verringerung von Versiegelung 

Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Schotterstraßen mit wasserdurchläs-
sigem Belag herzustellen. 

 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Geländeoberfläche einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Die breitflächige Versickerung von nicht 
gesammeltem Niederschlagswasser, z.B. dem in Fallrohren gesammelten Dachwasser, ist was-
serrechtlich zu beantragen, unabhängig davon, ob eine oberirdische Versickerung (z.B. in Mul-
den) oder unterirdische Versickerung (z.B. Rigolen) geplant wird. 

Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtungen sind 
so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrs-
flächen nicht entstehen können. 

Boden und Baugrund 
Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV). 
Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberbodenbearbei-
tung sowie der Bodenverwertung, sofern erforderlich, zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, 
DIN 19639 und DIN 19731).  

Umweltbaubegleitung  
Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten. 
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